
#ST# Bundesbeschluss
über die Umwandlung in eine Schenkung des Restbetrags
der Darlehen, welche, der Immobilienstiftung für die
internationalen Organisationen (FIPOI) in Genf für das
Centre William Rappard (CWR) gewährt worden sind

vom 2. Oktober 1995

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 85 Ziffer 10 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in die Botschaft c|es Bundesrates vom 12. Juni 1995 '>,

beschliesst;

Art. l
1 Es wird Kenntnis genommen von der Schenkung, durch die Immobilienstiftung
für die internationalen Organisationen (FIPOI) in Genf an die Welthandelsorganisa-
tion (WTO), des Gebäudes Centre William Rappard (CWR), dessen Wert auf
56 Millionen Franken geschätzt wird.
2 Der Restbetrag der 1966, 1971 und 1974 der FIPOI für den Erwerb und die Reno-
vation des CWR gewährten Darlehen wird in eine Schenkung umgewandelt. Am
31. Dezember 1994 beläuft sich dieser Betrag auf 31 501 766 Franken.
3 Die Abschreibung dieses Restbetrags erfolgt zu Lasten der Staatsrechnung 1995.

Art. 2

Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem Referen-
dum.

Nationalrat, 27. September 1995 Ständerat, 2. Oktober 1995

Der Präsident: Claude Frey Der Präsident: Küchler
Der Protokollführer: Duvillard Der Sekretär: Lanz
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